
Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf - 300153/1B - PI 

Bundesgesetz, mit dem das Spar­

kassengesetz geändert wird; 

Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ. 23 0300/6-V/5/92/3 

An das 

Bundesministerium 

für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

1015 W i e  n 

5!SN- ��d,./He-

Linz, am· 1. September 1992 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 

Bearbeiter Mag. Plöchl 

(0732) 2720 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 15. Juli 1992 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Der im Entwurf vorgesehene Entfall des § 21 Sparkassenge­

setz, BGBI.Nr. 64/1979, wird in den Erläuterungen damit be­

gründet, eine gebotene Wettbewerbsneutralität innerhalb des 

österreichischen .Bankwesens sicherzustellen. 

Es muß allerdings in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen 

werden, daß die Aufhebung dieser Gesetzesbestimmung, wonach 

die Sparkassen verpflichtend ihre Schillingguthaben außer 

bei der Österreichischen Nationalbank auch bei der Girozen-

trale und der Bank der österreichischen Sparkassen AG. zu 

halten haben, ohne Zweifel Auswirkungen auf die Girozentrale 

haben würde. Sofern dadurch deren Bestand gefährdet werden 

könnte, würde dies sicherlich nicht ohne - nachteilige -

Auswirkungen auf den genannten Sparkassensektor bleiben. 
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25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präs�­

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. L�ndesregierung: 

Dr. E. P e s  e n d  0 r f e r 

Landesamtsdirekto� 

a) Allen 

oberösterreichischen ÖVP- und SPö-Abgeordneten 

zum Nationalrat und zum Bundesrat 

b )/Än das 

v/ Präsidium des Nationalrates 

10 17 W i e  n ,  Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 

Ämter der Landesregierungen 

d) An die 

Verbindungsstelle der Bundesländer 

beim Amt der NÖ. Landesregierung 

10 14 W i e  n ,  Schenkenstraße 4 

e) An das 

Büro des Bundesministers für 

Föderalismus und Verwaltungsreform 

10 14 W i e  n , Minoritenplatz 3 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. P e s  e n d  0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

(25- fach) 

� :  
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